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67/23.  Friedliche Regelung der Palästina-Frage 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, einschließlich der auf ihrer zehn-
ten Notstandssondertagung verabschiedeten Resolutionen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/292 vom 6. Mai 2004, 

 ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, nament-
lich die Resolutionen 242 (1967) vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 
1973, 1397 (2002) vom 12. März 2002, 1515 (2003) vom 19. November 2003, 1544 (2004) 
vom 19. Mai 2004 und 1850 (2008) vom 16. Dezember 2008, 

 daran erinnernd, dass der Sicherheitsrat die Vision einer Region bekräftigt hat, in der 
zwei Staaten, Israel und Palästina, Seite an Seite innerhalb sicherer und anerkannter Gren-
zen leben, 

 mit Besorgnis feststellend, dass seit der Verabschiedung ihrer Resolution 181 (II) vom 
29. November 1947 fünfundsechzig Jahre vergangen sind und dass sich die 1967 erfolgte 
Besetzung palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, zum fünfundvierzigs-
ten Mal jährt, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs, der gemäß dem Ersuchen in ihrer 
Resolution 66/17 vom 30. November 2011 vorgelegt wurde1, 

 erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dauernde Verantwortung für die 
Palästina-Frage tragen, bis diese unter allen Aspekten im Einklang mit dem Völkerrecht und 
den einschlägigen Resolutionen gelöst ist, 

 unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 
über die Rechtsfolgen des Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet2 
sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen ES-10/15 vom 20. Juli 2004 und ES-10/17 vom 
15. Dezember 2006, 

_______________ 
1 A/67/364-S/2012/701. 
2 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1. 
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 überzeugt, dass die Herbeiführung einer gerechten, dauerhaften und umfassenden Re-
gelung der Palästina-Frage, des Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, eine zwingende 
Voraussetzung für die Herbeiführung eines umfassenden und dauerhaften Friedens und von 
Stabilität im Nahen Osten ist, 

 betonend, dass der Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völ-
ker zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen gehört, 

 in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des Gebietserwerbs durch Krieg, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970, 

 in Bekräftigung der Illegalität der israelischen Siedlungen in dem seit 1967 besetzten 
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die äußerst schädlichen Auswirkungen 
der israelischen Siedlungspolitik, -beschlüsse und -aktivitäten in dem besetzten palästinen-
sischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, namentlich auf den Zusammenhang, die Un-
versehrtheit und die Lebensfähigkeit des Gebiets sowie auf die Bemühungen um die Wie-
deraufnahme und den Fortschritt des Friedensprozesses und die Herbeiführung des Friedens 
im Nahen Osten, 

 sowie mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Akte der Gewalt, der Ein-
schüchterung und der Provokation, die von israelischen Siedlern gegen palästinensische Zi-
vilpersonen und palästinensisches Eigentum begangen werden, namentlich gegen Wohnhäu-
ser, Moscheen, Kirchen und Agrarland, 

 in Bekräftigung der Illegalität der israelischen Maßnahmen zur Veränderung des Sta-
tus von Jerusalem, namentlich des Baus und der Erweiterung von Siedlungen, der Zerstö-
rung von Wohnhäusern, der Vertreibung palästinensischer Einwohner, der Ausgrabungen an 
religiösen und historischen Stätten und in deren Umgebung, sowie aller anderen einseitigen 
Maßnahmen, die darauf abzielen, den Charakter, den Status und die demografische Zusam-
mensetzung der Stadt und des gesamten Gebiets zu ändern, 

 sowie erneut erklärend, dass der Bau einer Mauer durch die Besatzungsmacht Israel 
in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Um-
gebung, sowie die mit der Mauer verbundenen Vorkehrungen gegen das Völkerrecht versto-
ßen, 

 mit dem Ausdruck tiefer Besorgnis über die Fortsetzung der israelischen Politik der 
Abriegelungen und gravierenden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Personen 
und Gütern, namentlich des medizinischen und humanitären Personals sowie der entspre-
chenden Güter, durch die Verhängung von anhaltenden Abriegelungen und gravierenden 
Einschränkungen der Wirtschaftstätigkeit und der Bewegungsfreiheit, die einer Blockade 
gleichkommen, sowie durch Kontrollpunkte und die Verhängung eines Genehmigungssys-
tems im gesamten besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und 
über die sich daraus ergebenden nachteiligen Auswirkungen auf den Zusammenhang des 
Gebiets und die ernste und im Gazastreifen kritische sozioökonomische und humanitäre La-
ge des palästinensischen Volkes sowie auf die Anstrengungen zur Wiederherstellung und 
Entwicklung der geschädigten palästinensischen Wirtschaft, und gleichzeitig Kenntnis 
nehmend von den jüngsten Entwicklungen der Lage im Hinblick auf den Zugang zum Ga-
zastreifen und im Westjordanland, 

 unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Regierung des Staates Israel und 
der Palästinensischen Befreiungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Volkes3, 

_______________ 
3 Siehe A/48/486-S/26560, Anlage. 
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sowie darauf, dass die zwischen den beiden Seiten geschlossenen Abkommen vollständig 
eingehalten werden müssen, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass sich der Sicherheitsrat in Resolution 1515 (2003) 
den Fahrplan des Quartetts für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des is-
raelisch-palästinensischen Konflikts4 zu eigen gemacht und die Parteien in seiner Resolu-
tion 1850 (2008) aufgefordert hat, ihre Verpflichtungen aus dem Fahrplan zu erfüllen und 
alle Schritte zu unterlassen, die das Vertrauen untergraben oder das Ergebnis der Verhand-
lungen beeinträchtigen könnten, und in dieser Hinsicht ferner unter Hinweis auf die ein-
schlägigen Erklärungen des Quartetts, namentlich die Erklärung vom 23. September 2011, 

 betonend, dass Israel nach dem Fahrplan zum Einfrieren der Siedlungstätigkeit, ein-
schließlich des sogenannten „natürlichen Wachstums“, und zum Abbau aller seit März 2001 
errichteten Siedlungsaußenposten verpflichtet ist, 

 unter Hinweis auf die Arabische Friedensinitiative, die der Rat der Liga der arabi-
schen Staaten auf seiner am 27. und 28. März 2002 in Beirut abgehaltenen vierzehnten Ta-
gung verabschiedete5, 

 mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für die einvernehmlichen Grundsätze für bila-
terale Verhandlungen, welche die Parteien in der gemeinsamen israelisch-palästinensischen 
Erklärung, die auf der am 27. November 2007 in Annapolis (Vereinigte Staaten von Ameri-
ka) abgehaltenen internationalen Konferenz vereinbart wurde, bekräftigten und die das Ziel 
verfolgen, einen ausnahmslos alle offenen Fragen, einschließlich aller Kernfragen, regeln-
den Friedensvertrag zu schließen, damit eine gerechte, dauerhafte und friedliche Regelung 
des israelisch-palästinensischen Konflikts und letztlich des gesamten arabisch-israelischen 
Konflikts herbeigeführt und ein umfassender Friede im Nahen Osten verwirklicht wird, 

 unter erneuter Bekundung ihrer Unterstützung für die Einberufung einer internationa-
len Konferenz in Moskau, wie vom Sicherheitsrat in Resolution 1850 (2008) und vom 
Quartett in seiner Erklärung vom 23. September 2011 ins Auge gefasst, um die Wiederauf-
nahme des Friedensprozesses mit Blick auf die Erreichung seiner erklärten Ziele voranzu-
bringen und zu beschleunigen, 

 Kenntnis nehmend von dem wichtigen Beitrag, den der Sonderkoordinator der Verein-
ten Nationen für den Nahost-Friedensprozess und Persönliche Beauftragte des Generalse-
kretärs bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Palästinensischen Behörde 
zu dem Friedensprozess leistet, unter anderem im Rahmen der Tätigkeiten des Quartetts, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die der Sonderbeauftragte des 
Quartetts mit Blick auf die Wiederaufnahme des Friedensprozesses fortlaufend unternimmt, 
insbesondere den Anstrengungen zur Stärkung der palästinensischen Institutionen, zur För-
derung der palästinensischen Wirtschaftsentwicklung und zur Mobilisierung von Unterstüt-
zung durch die Geber, 

 unter Begrüßung der Anstrengungen, die der Ad-hoc-Verbindungsausschuss für die 
Koordinierung der internationalen Hilfe für die Palästinenser unter dem Vorsitz Norwegens 
fortlaufend unternimmt, und in dieser Hinsicht feststellend, dass bei seinem jüngsten Tref-
fen am 23. September 2012 am Amtssitz der Vereinten Nationen die Geberländer die Ein-
schätzung bekräftigten, dass die Institutionen der Palästinensischen Behörde in den unter-
suchten Schlüsselsektoren die Schwelle zu einem funktionierenden Staat überschritten ha-
ben, und bekräftigten, dass die Palästinensische Behörde nach wie vor stärkere Unterstüt-
zung durch die Geber benötigt, 

_______________ 
4 S/2003/529, Anlage. 
5 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221. 
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 in Anerkennung der Anstrengungen, welche die Palästinensische Behörde mit interna-
tionaler Unterstützung unternimmt, um ihre beschädigten Institutionen wiederaufzubauen, 
zu reformieren und zu stärken, betonend, dass palästinensische Institutionen und Infrastruk-
turen erhalten und ausgebaut werden müssen, und in dieser Hinsicht mit Lob für die Durch-
führung des Plans der Palästinensischen Behörde vom August 2009 zur Errichtung der Insti-
tutionen eines unabhängigen palästinensischen Staates innerhalb eines Zeitraums von vier-
undzwanzig Monaten und die laufende Durchführung ihres Nationalen Entwicklungsplans, 
sowie für die erheblichen Fortschritte, die von internationalen Institutionen, namentlich von 
der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und den Vereinten Nationen, in ihren 
jüngsten Berichten bestätigt wurden, gleichzeitig jedoch mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis 
über die nachteiligen Auswirkungen der gegenwärtigen Finanzkrise, der sich die Palästinen-
sische Behörde gegenübersieht, 

 unter Begrüßung der anhaltenden Anstrengungen und greifbaren Fortschritte der Pa-
lästinensischen Behörde im Sicherheitssektor, mit der Aufforderung an die Parteien, ihre 
Zusammenarbeit zum Nutzen der Palästinenser wie auch der Israelis fortzusetzen, insbe-
sondere durch die Förderung der Sicherheit und die Vertrauensbildung, und ihrer Hoffnung 
Ausdruck verleihend, dass sich diese Fortschritte auf alle wichtigen Bevölkerungszentren 
ausweiten werden, 

 mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis über die negativen Entwicklungen, die in 
dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, nach wie vor auftre-
ten, namentlich über die große Zahl der Toten und Verletzten, hauptsächlich unter der paläs-
tinensischen Zivilbevölkerung, den Bau und die Erweiterung von Siedlungen und der Mau-
er, die von israelischen Siedlern im Westjordanland begangenen Akte der Gewalt, des Van-
dalismus und der Brutalität gegen palästinensische Zivilpersonen, die weit verbreitete Zer-
störung öffentlichen und privaten palästinensischen Eigentums, einschließlich religiöser 
Stätten, sowie entsprechender Infrastruktur, die Binnenvertreibung von Zivilpersonen und 
die gravierende Verschlechterung der sozioökonomischen und humanitären Lebensbedin-
gungen des palästinensischen Volkes, 

 mit dem Ausdruck ernster Sorge insbesondere über die Krise im Gazastreifen infolge 
der weiter anhaltenden israelischen Abriegelungen und gravierenden Einschränkungen der 
Wirtschaftstätigkeit und der Bewegungsfreiheit, die einer Blockade gleichkommen, und der 
anhaltenden negativen Auswirkungen der Militäroperationen im Gazastreifen von Dezem-
ber 2008 bis Januar 2009, die zahlreiche Tote und Verletzte, insbesondere unter der palästi-
nensischen Zivilbevölkerung, darunter Kinder und Frauen, gefordert, erhebliche Schäden 
und Zerstörungen an palästinensischen Häusern, Sachwerten, lebenswichtigen Infrastruktu-
ren, öffentlichen Institutionen, darunter Krankenhäuser und Schulen, und Einrichtungen der 
Vereinten Nationen angerichtet und zur Binnenvertreibung von Zivilpersonen geführt ha-
ben, 

 betonend, dass alle Parteien die Resolution 1860 (2009) des Sicherheitsrats vom 
8. Januar 2009 und die Resolution ES-10/18 der Generalversammlung vom 16. Januar 2009 
vollständig durchführen müssen, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltenden Militäraktionen in dem be-
setzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Razzien und Verhaftungskampagnen, und 
die weitere Errichtung Hunderter Kontrollpunkte und die Einschränkung der Bewegungs-
freiheit in den palästinensischen Bevölkerungszentren und deren Umgebung durch die israe-
lischen Besatzungstruppen und in dieser Hinsicht betonend, dass die Vereinbarungen von 
Scharm esch-Scheich von beiden Seiten durchgeführt werden müssen, 

 ernsthaft besorgt darüber, dass Tausende von Palästinensern, darunter auch Kinder, 
unter harten Bedingungen von Israel in Haft gehalten werden, 
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 betonend, wie wichtig die Sicherheit, der Schutz und das Wohl aller Zivilpersonen in 
der gesamten Nahostregion sind, und alle Akte der Gewalt und des Terrors gegen Zivilper-
sonen auf beiden Seiten, einschließlich des Abfeuerns von Raketen, verurteilend, 

 der Hoffnung Ausdruck verleihend, dass im Hinblick auf die palästinensische Aussöh-
nung rasch Fortschritte erzielt werden, damit die palästinensische Einheit unter der Führung 
des Präsidenten der Palästinensischen Behörde, Mahmoud Abbas, im Einklang mit den von 
der Palästinensischen Befreiungsorganisation eingegangenen Verpflichtungen sowie die vor 
Juni 2007 bestehende Situation im Gazastreifen wiederhergestellt werden, und mit der For-
derung nach Weiterführung der ernsthaften Anstrengungen, die Ägypten, die Liga der arabi-
schen Staaten und andere betroffene Parteien zur Erreichung dieses Ziels unternehmen, 

 unter Betonung der dringenden Notwendigkeit, dass sich die internationale Gemein-
schaft, einschließlich des Quartetts, dauerhaft und aktiv beteiligt, um beide Parteien dabei 
zu unterstützen, die Verhandlungen über den Friedensprozess zur Herbeiführung einer ge-
rechten, dauerhaften und umfassenden Friedensregelung auf der Grundlage der Resolutio-
nen der Vereinten Nationen, des Fahrplans und der Arabischen Friedensinitiative wiederauf-
zunehmen, voranzubringen und zu beschleunigen, 

 in Anbetracht der Bemühungen des Quartetts und mit der Aufforderung an die Partei-
en, die Verhandlungen wiederaufzunehmen, mit dem Ziel, alle Fragen betreffend den end-
gültigen Status innerhalb eines Jahres zu regeln und ein Abkommen zwischen den beiden 
Seiten durchzuführen, durch das die 1967 begonnene Besetzung beendet und die Unabhän-
gigkeit eines demokratischen und lebensfähigen palästinensischen Staates mit einem zu-
sammenhängenden Hoheitsgebiet erreicht wird, der mit Israel und seinen anderen Nachbarn 
Seite an Seite in Frieden und Sicherheit lebt, 

 Kenntnis nehmend von dem am 23. September 2011 gestellten Antrag Palästinas auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen6, 

 in Anerkennung der Anstrengungen der Zivilgesellschaft zur Förderung einer friedli-
chen Regelung der Palästina-Frage, 

 unter Hinweis auf die Feststellungen des Internationalen Gerichtshofs in seinem Gut-
achten, einschließlich der Feststellung, dass die Vereinten Nationen als Ganzes dringend ih-
re Anstrengungen verstärken müssen, den israelisch-palästinensischen Konflikt, der nach 
wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, rasch 
zu beenden und so einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Region herbeizuführen7, 

 in abermaliger Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in Frieden innerhalb 
sicherer, international anerkannter Grenzen zu leben, 

 1. bekräftigt, dass es notwendig ist, eine friedliche, alle Aspekte einbeziehende 
Regelung der Palästina-Frage, des Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizufüh-
ren und alle diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken, und betont in dieser Hinsicht, 
wie dringend es ist, die Aussichten auf eine Verwirklichung der Zwei-Staaten-Lösung für Is-
rael und Palästina zu erhalten, die vorsieht, dass sie innerhalb anerkannter Grenzen, unter 
Zugrundelegung des Grenzverlaufs von vor 1967, Seite an Seite in Frieden und Sicherheit 
leben; 

 2. bekräftigt außerdem ihre volle Unterstützung für den Nahost-Friedensprozess 
auf der Grundlage der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen, des Rahmens der 
Madrider Konferenz, einschließlich des Grundsatzes „Land gegen Frieden“, der vom Rat 

_______________ 
6 A/66/371-S/2011/592. Anlage I. 
7 A/ES-10/273 und Corr.1, Gutachten, Ziff. 161. 
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der Liga der arabischen Staaten auf seiner vierzehnten Tagung verabschiedeten Arabischen 
Friedensinitiative5 und des Fahrplans des Quartetts für eine dauerhafte Zwei-Staaten-
Lösung zur Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts4, sowie für die zwischen 
der israelischen und der palästinensischen Seite bestehenden Abkommen; 

 3. betont, dass im Nahen Osten ein umfassender, gerechter und dauerhafter Frie-
den geschaffen werden muss, und begrüßt in dieser Hinsicht die fortgesetzten Anstrengun-
gen des Quartetts und der Liga der arabischen Staaten; 

 4. befürwortet fortgesetzte ernsthafte Anstrengungen auf regionaler und internatio-
naler Ebene zur Weiterverfolgung und Förderung der Arabischen Friedensinitiative, nament-
lich durch den im März 2007 auf dem Gipfeltreffen von Riad gebildeten Ministerausschuss; 

 5. legt den Parteien eindringlich nahe, mit Unterstützung durch das Quartett und 
die internationale Gemeinschaft sofort konkrete Folgemaßnahmen zu der gemeinsamen is-
raelisch-palästinensischen Erklärung, die auf der in Annapolis abgehaltenen internationalen 
Konferenz vereinbart wurde, zu ergreifen, unter anderem durch die Wiederaufnahme aktiver 
und ernsthafter bilateraler Verhandlungen; 

 6. fordert in diesem Zusammenhang die rasche Einberufung einer internationalen 
Konferenz in Moskau, wie vom Sicherheitsrat in Resolution 1850 (2008) ins Auge gefasst, 
um einen wiederaufgenommenen Friedensprozess voranzubringen und zu beschleunigen; 

 7. fordert beide Parteien auf, auf der Grundlage des Völkerrechts und ihrer frühe-
ren Vereinbarungen und Verpflichtungen zu handeln und sich insbesondere an den Fahrplan 
zu halten, ungeachtet der Frage der Gegenseitigkeit, um die notwendigen Voraussetzungen 
für die Wiederaufnahme und die beschleunigte Führung der Verhandlungen in naher Zu-
kunft zu schaffen; 

 8. fordert die Parteien selbst auf, mit Unterstützung durch das Quartett und andere 
interessierte Parteien alle notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, um die Verschlech-
terung der Situation aufzuhalten und alle seit dem 28. September 2000 vor Ort ergriffenen 
einseitigen und rechtswidrigen Maßnahmen rückgängig zu machen; 

 9. fordert die Parteien auf, Ruhe zu bewahren und Zurückhaltung zu üben sowie 
provozierende Handlungen und Hetzreden zu unterlassen, insbesondere in religiös und kul-
turell sensiblen Bereichen; 

 10. unterstreicht, dass die Parteien vertrauensbildende Maßnahmen mit dem Ziel 
treffen müssen, die Lage vor Ort zu verbessern, die Stabilität zu fördern und den Friedens-
prozess voranzubringen, und dass sie namentlich nach dem Gefangenenaustausch im Okto-
ber und Dezember 2011 weitere Gefangene freilassen müssen; 

 11. unterstreicht die Notwendigkeit des Abbaus von Kontrollpunkten und anderen 
Hindernissen für die Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern im gesamten besetzten 
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, sowie die Notwendigkeit, die Ein-
heit, den Zusammenhang und die Unversehrtheit des gesamten besetzten palästinensischen 
Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, zu achten und zu wahren; 

 12. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit einer sofortigen und vollständigen 
Einstellung aller Gewalthandlungen, darunter militärische Angriffe, Zerstörungen und Ter-
rorakte; 

 13. verlangt erneut die volle Durchführung der Resolution 1860 (2009) des Sicher-
heitsrats; 

 14. weist erneut darauf hin, dass beide Parteien das Abkommen über die Bewe-
gungsfreiheit und den Zugang sowie die Einvernehmlichen Grundsätze für den Grenzüber-
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gang Rafah, beide vom 15. November 2005, uneingeschränkt anwenden müssen und dass 
konkret die dauerhafte Öffnung aller Grenzübergänge in den Gazastreifen und aus diesem 
für humanitäre Hilfsgüter, humanitäre Helfer und humanitären Zugang sowie für Handels- 
und Gewerbezwecke und für alle notwendigen Baumaterialien ermöglicht werden muss, die 
allesamt für die Milderung der humanitären Krise, die Verbesserung der Lebensbedingun-
gen des palästinensischen Volkes und die Förderung der Erholung der palästinensischen 
Wirtschaft unerlässlich sind; 

 15. betont in diesem Zusammenhang, dass es dringend geboten ist, den Wiederauf-
bau im Gazastreifen voranzutreiben, namentlich indem zahlreiche von den Vereinten Natio-
nen verwaltete und derzeit ausgesetzte Projekte fertiggestellt und von den Vereinten Natio-
nen gelenkte Aktivitäten des zivilen Wiederaufbaus beschleunigt durchgeführt werden; 

 16. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, sich genauestens an ihre Verpflichtun-
gen aufgrund des Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts, zu halten und 
alle ihre völkerrechtswidrigen Maßnahmen und einseitigen Aktionen in dem besetzten pa-
lästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, die darauf abzielen, den Charakter, 
den Status und die demografische Zusammensetzung des Gebiets namentlich durch die Be-
schlagnahme und De-facto-Annexion von Land zu ändern und so dem endgültigen Ausgang 
der Friedensverhandlungen vorzugreifen, zu beenden; 

 17. verlangt abermals die vollständige Einstellung der gesamten israelischen Sied-
lungstätigkeit in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und 
in dem besetzten syrischen Golan und fordert die vollständige Durchführung der einschlä-
gigen Resolutionen des Sicherheitsrats; 

 18. betont in diesem Zusammenhang, dass Israel sich umgehend an seine nach dem 
Fahrplan bestehende Verpflichtung zu halten hat, jegliche Siedlungstätigkeit, einschließlich 
des sogenannten „natürlichen Wachstums“, einzufrieren und die seit März 2001 errichteten 
Siedlungsaußenposten abzubauen; 

 19. fordert die Einstellung aller Provokationen, einschließlich durch israelische 
Siedler, in Ost-Jerusalem, insbesondere an religiösen Stätten und in deren Umgebung; 

 20. verlangt daher, dass die Besatzungsmacht Israel ihren völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen entsprechend dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 
20042 und den Forderungen in den Resolutionen der Generalversammlung ES-10/13 vom 
21. Oktober 2003 und ES-10/15 nachkommt und dass sie unter anderem den Bau der Mauer 
in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, sofort einstellt, 
und fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf, ihren rechtlichen Verpflichtun-
gen entsprechend dem Gutachten nachzukommen; 

 21. bekräftigt ihr Eintreten, im Einklang mit dem Völkerrecht, für die Zwei-Staaten-
Lösung für Israel und Palästina, die vorsieht, dass sie innerhalb anerkannter Grenzen, unter 
Zugrundelegung des Grenzverlaufs von vor 1967, Seite an Seite in Frieden und Sicherheit 
leben; 

 22. unterstreicht die Notwendigkeit 

 a) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems; 

 b) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes, 
allen voran des Rechts auf Selbstbestimmung und des Rechts auf seinen unabhängigen 
Staat; 
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 23. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit einer gerechten Lösung des Problems 
der Palästinaflüchtlinge in Übereinstimmung mit ihrer Resolution 194 (III) vom 11. De-
zember 1948; 

 24. fordert die Parteien auf, die direkten Friedensverhandlungen zur Herbeiführung 
einer endgültigen friedlichen Regelung auf der Grundlage der einschlägigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen, insbesondere des Sicherheitsrats, des Rahmens der Konferenz von 
Madrid, des Fahrplans und der Arabischen Friedensinitiative wiederaufzunehmen und zu 
beschleunigen; 

 25. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in dieser kritischen Zeit die Be-
reitstellung wirtschaftlicher, humanitärer und technischer Hilfe für das palästinensische 
Volk und die Palästinensische Behörde zu beschleunigen, um die ernste und im Gazastreifen 
kritische humanitäre Lage in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-
Jerusalems, abmildern zu helfen, die palästinensische Wirtschaft und Infrastruktur wieder-
herzustellen und den Ausbau und die Stärkung der palästinensischen Institutionen sowie die 
in Vorbereitung auf die Unabhängigkeit unternommenen Anstrengungen zur Errichtung ei-
nes palästinensischen Staates zu unterstützen; 

 26. ersucht den Generalsekretär, die Bemühungen fortzusetzen, die er mit den betei-
ligten Parteien und in Absprache mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um eine friedliche Re-
gelung der Palästina-Frage herbeizuführen und den Frieden in der Region zu fördern, und 
der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen Bericht über diese 
Bemühungen und über die Entwicklungen in dieser Angelegenheit vorzulegen. 

47. Plenarsitzung 
30. November 2012 

 


